
Gemeinde Aldenhoven

Änderung der

Innenbereichssatzung

im Ortsteil Freialdenhoven

gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1

Nr. 2 BauGB

Gemarkung Freialdenhoven

Flur 6, Flurstück 9

M. 1 : 1000

Januar 2014

Geltungsbereich der

Innenbereichssatzung

(Abgrenzung nicht

eingemessen)

Änderung der

Innenbereichssatzung

Nach ortsüblicher Bekanntmachung ist der Plan als

Bestandteil der Satzung (Änderung, vereinfachtes Ver-

fahren) mit Begründung gemäß § 13 (2) BauGB in der Zeit

vom 28.10.2013 bis 29.11.2013 öffentlich ausgelegt worden.

Der Bürgermeister

Aldenhoven, den ____________ Tertel

Der Rat der Gemeinde Aldenhoven hat die Änderung

(vereinfachtes Verfahren) der Innenbereichssatzung am

_______________ als Satzung beschlossen.

Der Bürgermeister

Aldenhoven, den ____________ Tertel

Die Änderung (vereinfachtes Verfahren) der Innen-

bereichssatzung tritt durch ortsübliche Bekanntmachung

gemäß § 10 (3) BauGB am ______________ in Kraft.

Der Bürgermeister

Aldenhoven, den ____________ Tertel

Kennzeichnungen

Umgrenzung der Flächen, bei deren

Bebauung besondere bauliche Vor-

kehrungen erforderlich sind


